
 

DR. MARGARETE SCHRAMBÖCK 
Bundesministerin 

 

 

1010 Wien | Stubenring 1 | Tel.: +43 (0) 1 711 00 - 802680 | Fax: +43 (0) 1 711 00 - 8042680 | DVR 0037257 

E-Mail: margarete.schramboeck@bmdw.gv.at | www.bmdw.gv.at  Seite 1 von 2 

- 

- 

 
 

 
Präsident des Nationalrates 
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 Wien, am 14. Dezember 2018 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMDW-10.101/0236-IM/a/2018 

 
 

 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2006/J betreffend 

"Asylwerber mit Gewerbeberechtigung", welche die Abgeordneten Doris Margreiter, 

Kolleginnen und Kollegen am 16. Oktober 2018 an mich richteten, stelle ich fest: 

 

 
Antwort zu den Punkten 1 bis 5 der Anfrage: 

1. Wie viele AsylwerberInnen nehmen aktuell diese Möglichkeit in Anspruch? Wie vie-

le aufrechte Gewerbeberechtigungen wurden seit 2014 erteilt? Bitte Unterteilung 

nach Bundesländern! 

2. In welchen Branchen (nach Sparten und Fachgruppen laut Wirtschaftskammer) 

werden selbständige Tätigkeiten von AsylwerberInnen ausgeübt? 

3. Sind dem Ministerium Fälle von Scheinselbständigkeit in diesem Bereich bekannt? 

4. Gibt es hier Kontrollen bzw. welche Form der Überprüfung wird vorgenommen um 

Scheinselbständigkeit und damit verbunden gegebenenfalls Umgehung von Kollek-

tivvertragslöhnen und verbundenen Leistungen zu umgehen? 

5. Ist angedacht, an der bestehenden gesetzlichen Regelung etwas zu ändern? 

 

Im Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) dürfen nur jene Daten und Informati-

onen verarbeitet werden, zu deren Eintragung insbesondere gemäß §§ 365a bis 365d 

GewO 1994 eine gesetzliche Ermächtigung besteht. Der Asylstatus einer Person wird 

aus diesem Grund im GISA nicht erfasst, weswegen der Stand der Gewerbeberechtig-

ten nicht nach Asylstatus der Personen ausgewertet werden kann. 

 

Auch bei der Wirtschaftskammer Österreich liegen diesbezüglich keine Informationen 

vor: Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer Österreich entsteht gemäß § 2 Abs. 
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1 WKG unmittelbar aufgrund des Vorliegens einer entsprechenden Berechtigung; der 

aufenthaltsrechtliche Status des Berechtigten ist in diesem Zusammenhang irrelevant. 

Kontrollen und Überprüfungen zum Zwecke des Aufspürens von Scheinselbständigkeit 

werden von den Organisationen der Wirtschaftskammer nicht vorgenommen.  

 

 

 

 

Dr. Margarete Schramböck 
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